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Gemäß der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) ist der vom 
Leiter der Geschäftsstelle aufgestellte und vom Verbandsvorsteher festgestellte Entwurf der 
Haushaltssatzung des Zweckverband Aachener Verkehrsverbund für das Haushaltsjahr 
2013 der Verbandsversammlung zuzuleiten. 
 
Der dieser Sitzungsvorlage als Anlage beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung einschließ-
lich Anlagen ist von der Verbandsversammlung in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu 
beschließen. 
 
Die Einzelheiten zu den Haushaltsansätzen können dem beigefügten Haushaltsplan 2013 
sowie den zugehörigen Erläuterungen entnommen werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass 
der im Vergleich zu Vorjahren geringere Eigenbedarf des Zweckverbands mit einer höheren 
anteiligen Weiterleitung von Mitteln gemäß § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW durch die NVR GmbH 
an die AVV GmbH korreliert, da die Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Zweckverband AVV 
entsprechend der Beratungen in den vergangenen Sitzungen der Verbandsversammlung in 
die AVV GmbH wechseln. 
 
 
 
Beschlussempfehlung Nr. 37/2012 
 
Die Verbandsversammlung beschließt die vorgelegte Haushaltssatzung des Zweckverband 
Aachener Verkehrsverbund für das Haushaltsjahr 2013 inklusive der Anlagen. 

Vorlage Nr. 37/2012 zu Top 6 
ZV-Versammlung am 05.12.2012 
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